
Verzichtserklärung
Beitrag von „hein“ vom 8. Juni 2011 15:24

Ordnungsgruppe:

Ich habe heute die Information der Bezirksregierung erhalten, dass man sich dazu entschieden
hat, bei den OBASis zur Ermittlung der Ordnungsgruppe nur die Note des 2. Staatsexamens
heranzuziehen. D.h. Note 2. Staatsexamen (nur eine Stelle hinterm Komma) x 10 (bei 2,3 also
Ordnungsgruppe 23).

Bei denjenigen, die noch eine Anerkennnung ihres Hochschulabschlusses als volles 1.
Staatsexamen haben, wird die "anerkannte" Note mit 50% gewertet (wie bei den normalen
Referendaren).

Nun ja, wie man das finden soll... Das kommt wohl auf die Note des Hochschulabschlusses an.
Ich persönlich hätte ihn lieber mitgewertet gehabt  Wäre wahrscheinlich unterm Strich
besser gewesen.

UND: So als Tipp... ob man die o.g. Anerkennung aus alten Zeiten hat oder nicht, das weiss die
Bez.Reg. ja in der Regel nicht. Da wäre es taktisch vielleicht kug, erst die 2. Staatsprüfung
abzuwarten und die Anerkennung nur dann hinzuschicken, wenn es sich notenmäßig lohnt!

1https://www.lehrerforen.de/thread/29994-verzichtserkl%C3%A4rung/?postID=249750#post249750
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